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Regeste

Regeste Art. 13 StGB; psychiatrische Begutachtung eines angetrunkenen Fahrzeuglenkers;
Ausnahmen. Bestehen ernsthafte Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit eines angetrunkenen
Fahrzeuglenkers, so hat der Richter grundsätzlich eine psychiatrische Begutachtung
anzuordnen (E. 2a; Bestätigung der Rechtsprechung). Eine solche kann jedoch unterbleiben,
wenn nebst der Blutalkoholkonzentration keine weiteren Indizien für die Beurteilung der
Zurechnungsfähigkeit vorhanden sind (E. 2b und c).

Regeste Art. 13 CP; expertise psychiatrique d'un conducteur pris de boisson; exceptions.
S'il existe un doute sérieux quant à la responsabilité d'un conducteur pris de boisson, le juge
doit en principe ordonner une expertise psychiatrique (consid. 2a; confirmation de
jurisprudence). Il n'est pas nécessaire cependant d'ordonner une expertise, s'il n'y a aucun
autre indice que la concentration d'alcool dans le sang pour apprécier la responsabilité
(consid. 2b et c).

Regesto Art. 13 CP; perizia psichiatrica nei confronti d'un conducente ebbro; eccezioni.
Ove esistano seri dubbi sulla responsabilità d'un conducente ebbro, il giudice è tenuto, in
linea di principio, a ordinare una perizia psichiatrica (consid. 2a; conferma della
giurisprudenza). Non occorre tuttavia ordinarla se, per valutare la responsabilità, non vi sia
alcun altro indizio che la concentrazione alcolica nel sangue (consid. 2b e c).

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdeführerin hatte im Rückweisungsverfahren die Einholung eines Gutachtens
zur Frage der Zurechnungsfähigkeit beantragt. Die Vorinstanz bemerkte dazu, der
Beschwerdegegner habe sich mit mindestens 2,39 Gewichtspromille in einem ausgeprägten
bis schweren Rauschzustand befunden. Es könne ohne weiteres eine erheblich verminderte
Zurechnungsfähigkeit angenommen werden. Die Einholung eines Gutachtens sei müssig,
könnte doch die Frage der Verminderung der Zurechnungsfähigkeit und insbesondere der
Grad einer allfälligen Verminderung heute im konkreten Fall auch in einem solchen
Gutachten nicht geklärt werden, weshalb ohnehin auf gewisse Erfahrungswerte abgestellt
werden müsste. Dagegen wendet die Beschwerdeführerin ein, es gehe nicht an, dass zum
vornherein für bestimmte Alkoholwerte jeweils eine bestimmte Verminderung der
Zurechnungsfähigkeit angenommen werde. Auch bei einem Blutalkoholgehalt von über
zwei Gewichtspromille sei volle Zurechnungsfähigkeit nicht auszuschliessen. Die Frage der
Zurechnungsfähigkeit könne nur durch spezialärztliche Expertise individuell bestimmt
werden. Die Einholung eines Gutachtens BGE 119 IV 120 S. 123 sei vorliegend auch
deshalb angezeigt, weil der Beschwerdegegner nach den Aussagen des Zeugen M., der den
ganzen Abend mit ihm verbracht und ihn unmittelbar vor der fraglichen Fahrt gesprochen



habe, nur "angeheitert" gewesen sei. Die Angaben dieses Zeugen seien jedenfalls vom
Experten zu berücksichtigen. Die Vorinstanz habe auf den geistigen Zustand des
Beschwerdegegners keinen näheren Bezug genommen.

E. 2
a) Nach Art. 13 Abs. 1 StGB ist eine Untersuchung des Beschuldigten anzuordnen, wenn
Zweifel an dessen Zurechnungsfähigkeit bestehen. Der Richter soll also seine Zweifel nicht
selber beseitigen, etwa durch Zuhilfenahme psychiatrischer Fachliteratur, sondern, wie sich
aus Abs. 2 von Art. 13 StGB ergibt, durch Beizug von Sachverständigen. Art. 13 StGB gilt
nicht nur, wenn der Richter tatsächlich Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit hegt, sondern
auch, wenn er nach den Umständen des Falles Zweifel haben sollte. Es fragt sich, welche
Umstände gegeben sein müssen, um anzunehmen, der Richter müsse derartige ernsthafte
Zweifel haben. Das Bundesgericht hat dies beispielsweise angenommen bei
Drogenabhängigkeit, bei einer Frau, die mit ihrer schizophrenen Tochter zusammenlebte
oder bei einem Sexualdelinquenten mit möglicherweise abnorm starkem Geschlechtstrieb (
BGE 116 IV 273 f. mit Hinweisen). Art. 13 StGB verlangt auch eine Begutachtung des
Grades der Herabsetzung ( BGE 106 IV 242 E. b). b) Es trifft zwar zu, dass dem
Blutalkoholgehalt auch beim Fahren in angetrunkenem Zustand nicht alleinige Bedeutung
zukommt. So wird im medizinischen Schrifttum die Auffassung vertreten, dass dieser Wert
bei der Schuldfähigkeitsbeurteilung lediglich eine grobe Orientierungshilfe sei. Doch häufig
seien neben der Blutalkoholkonzentration weitere für die subjektive Befindlichkeit des
Täters zur Zeit der Tat indizielle Umstände nicht mehr feststellbar und, soweit solche
vorhanden sind, sei fraglich, wieweit sie mangels allgemein anerkannter Erfahrungssätze
berücksichtigt werden könnten. Deshalb werde letztlich doch, auch wenn keine
gesetzmässige lineare Beziehung zwischen der Blutalkoholkonzentration und der
Beeinträchtigung der Zurechnungsfähigkeit bestehe, diesem Wert massgebliche Bedeutung
zugemessen (vgl. SCHÖNKE/SCHRÖDER/LENCKNER, Kommentar 24.A., § 20 N. 16a
mit Hinweisen). Die deutsche Rechtsprechung und Lehre nimmt an, bei einer
Blutalkoholkonzentration ab drei Promille sei Schuldunfähigkeit selbst bei einem
trinkgewohnten Menschen nicht auszuschliessen. Für den Bereich zwischen zwei und drei
Promille geht sie im Regelfall von BGE 119 IV 120 S. 124 einer Verminderung der
Zurechnungsfähigkeit aus (SCHÖNKE/SCHRÖDER/LENCKNER, a.a.O.,;
HENTSCHEL/BORN, Trunkenheit im Strassenverkehr, 6. Auflage, N. 257 ff. und 264).
Wenn für die Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit nicht weitere Indizien zur Verfügung
stehen, wird also der Gutachter nicht anders als der Richter beweismässig ausschliesslich
oder doch hauptsächlich auf die Blutalkoholkonzentration abstellen müssen. In solchen
Fällen erübrigt sich die Einholung eines Gutachtens. Dies ändert jedoch nichts an der
grundsätzlichen Pflicht, dass in Zweifelsfällen ein psychiatrisches Gutachten einzuholen ist
(E. a). c) Der Beschwerdegegner wies im Zeitpunkt der Tat eine Blutalkoholkonzentration
von mindestens 2,39 und maximal 3,0 Promille auf; actio libera in causa wurde von der
Vorinstanz verneint. Da im Fall des Beschwerdegegners keine Auffälligkeiten ersichtlich
sind und ein Gutachter somit nicht mehr Klarheit schaffen könnte, bestehen unter den
gegebenen Umständen keine Zweifel an der von der Vorinstanz angenommenen
erheblichen Verminderung der Zurechnungsfähigkeit. Daran ändert auch das Vorbringen
der Beschwerdeführerin nichts, ein Zeuge habe den Täter bloss für "angeheitert" gehalten.
Eine Verletzung von Art. 13 StGB ist somit zu verneinen. d) In BGE 106 IV 242 E. b wurde
angenommen, auf eine Nichtigkeitsbeschwerde des Beschuldigten sei nicht einzutreten,
wenn ihm auch ohne Begutachtung mindestens die von ihm behauptete Verminderung der



Zurechnungsfähigkeit zugebilligt wurde und nicht ernsthaft mit einer noch höheren
Herabsetzung zu rechnen sei. Denn in einer solchen Situation sei der Beschuldigte nicht
beschwert, wenn kein Gutachten eingeholt worden sei. Da zudem seitens der Anklage keine
Beschwerde erhoben worden sei, stehe einer allfälligen Schlechterstellung das Verbot der
reformatio in peius entgegen. Angesichts der besonderen prozessualen Situation darf aus
diesem Entscheid nicht geschlossen werden, der Richter könne generell ohne
psychiatrisches Gutachten verminderte Zurechnungsfähigkeit annehmen. Entsprechend sind
auch die Ausführungen in BGE 117 IV 297 oben, auf welche sich die Vorinstanz bezieht,
klarzustellen.
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